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Die besten Tipps zum Jahresende
Der Finanzexperte Adolf Beeler rät zu einer vorausschauenden Steuerstrategie mit aktivem Handeln
Adolf Beeler

W er namhaft 
Steuern sparen 
will, muss sich 
spätestens zum 

Jahresende hin Gedanken ma-
chen, wie er bei der nächsten 
Steuererklärung das steuerba-
re Einkommen reduzieren will. 
Der grösste Fehler bei den 
Steuern besteht nämlich darin, 
die laufende Steuererklärung 
auszufüllen, abzuschicken und 
auf die Formulare des nächs-
ten Jahres zu warten. Wer jetzt 
noch handelt, kann sich bis 
Weihnachten mit den folgen-
den Tipps noch selber be-
schenken.

Unterhalt  
der Liegenschaften

Generell gilt: Sofern die in 
diesem Jahr ausgeführten 
Unterhaltsarbeiten die zuläs-
sige Unterhaltspauschale 
übersteigen, so empfiehlt es 
sich, alle noch ausstehenden 
Handwerkerrechnungen bis 
zum 31. Dezember zu bezah-
len. Andernfalls sind diese 
Rechnungen im Folgejahr 
möglicherweise durch die (hö-
here) Pauschale abgegolten 
und fallen steuerlich ins Nie-
mandsland. Bei grösseren Re-
novationsaufwendungen emp-
fiehlt es sich dagegen, diese 
Kosten auf zwei oder mehrere 
Steuerperioden aufzuteilen. 
Auf diese Weise können Sie 
den progressiven Steuertarif 
während mehrerer Perioden 
reduzieren, was zusätzliche 
Steuerersparnisse bedeutet.

«Dumont-Praxis»
Bisher galt: Nach bundesge-

richtlicher Rechtsprechung 
kann, wer eine sanierungsbe-
dürftige Liegenschaft erwirbt, 
während der ersten fünf Jahre 
seit dem Erwerb solche Auf-
wendungen steuerlich nicht 
zum Abzug bringen (soge-
nannte «Dumont-Praxis»). Die 
eidgenössischen Räte haben 
diese sanierungsfeindliche 
Praxis nun abgeschafft. Bei 
der direkten Bundessteuer gilt 
die neue Regelung für Fälle, 
die sich ab 1. 1. 2010 verwirkli-
chen. Der Kanton Zug wendet 
die neue Regel – wie die direk-
te Bundessteuer – erfreuli-
cherweise bereits seit letztem 
Jahr an.

Bereich Energiesparen
Bisher galt: Auslagen für 

Massnahmen zur rationellen 

Energieverwendung können 
in den ersten fünf Jahren nach 
Erwerb der Liegenschaft zu 
50 Prozent und nachher zu 
100 Prozent abgezogen wer-
den. Auf den 1. 1. 2010 wurde 
bei der direkten Bundessteuer 
wie auch im Kanton Zug diese 
Einschränkung aufgehoben. 
Investitionen im Bereich 
Energiesparen und Umwelt-
schutz können also bereits im 
ersten Jahr nach dem Erwerb 
bei den Einkommenssteuern 
voll abgezogen werden.

Gemeinnützige  
Zuwendungen

Der Bund und der Kanton 
gestatten einen Abzug für 
Spenden. Voraussetzung ist, 
dass die Zahlung an eine Insti-
tution geleistet wird, die auf-
grund ihres gemeinnützigen 
Zweckes steuerbefreit ist (zum 
Beispiel Caritas, Amnesty 
International, Schweizerisches 
Rotes Kreuz, Winterhilfe, LZ-
Weihnachtsaktion). Abzugsfä-
hig sind auch die freiwilligen 
Geldleistungen an öffentliche 
Gemeinwesen (Bund, Kanton, 
Gemeinden sowie deren An-
stalten). In der Regel sind Zu-
wendungen an Institutionen, 
die Kultuszwecke verfolgen 
(Kirchen, Spezialschulen, Re-
ligionsgemeinschaften, Sport-
vereine), nicht abzugsfähig. 
Zuwendungen für gemeinnüt-
zige Zwecke sind immer an-
hand von Belegen nachzuwei-
sen und der Steuererklärung 
beizulegen. Bei Bund und 
Kanton können maximal 20 
Prozent des massgebenden 
Reineinkommens geltend ge-
macht werden. Der Gesamtbe-
trag der Zuwendungen muss 
sich auf mindestens 100 Fran-
ken belaufen. Achtung: Neben 
Bargeld können auch übrige 
Vermögenswerte wie Grund-
stücke, Liegenschaften, Kunst-
gegenstände gespendet und 
abgezogen werden. Die frei-
willigen Zuwendungen sind in 
der Steuererklärung detailliert 
aufzuführen. Die Belege sind 
jedoch nur auf Verlangen der 
Steuerverwaltung einzurei-
chen.

Spenden an politische 
Parteien

Im Jahr 2011 geleistete Zu-
wendungen an politische Par-
teien können bei der Kantons-
steuer gemäss Zuger 
Steuerpraxis als gemeinnützi-
ge Zuwendung steuerlich gel-

tend gemacht werden. Dies ob-
wohl Parteien keine 
steuerbefreite gemeinnützige 
Tätigkeit ausüben. Sofern die 
Steuergesetzrevision in der 
Volksabstimmung vom 27. No-
vember angenommen wird, 
können ab 1. 1. 2012 geleistete 
Mitgliederbeiträge und Zu-
wendungen an politische Par-
teien neu bis zu maximal 
20 000 Franken mit einem 
Sonderabzug steuerlich gel-
tend gemacht werden. Bei der 
direkten Bundessteuer beträgt 
der maximale Steuerabzug 
10 000 Franken. Falls Sie im 
Wahlkampf 2011 eine offizielle 
politische Partei unterstützt 
haben, sammeln Sie die Bele-
ge, machen Sie eine Aufstel-
lung und tätigen Sie gemäss 
den vorstehenden Ausführun-
gen einen Abzug in der nächs-
ten Steuererklärung.

Krankheitskosten
Sofern ungedeckte Arzt- und 

Zahnarztkosten den steuerli-
chen Selbstbehalt (5 Prozent 
des steuerbaren Nettoeinkom-
mens) übersteigen, können 
diese steuerlich geltend ge-
macht werden. Achten Sie dar-
auf, dass die Rechnungen alle 

bis Ende Jahr bezahlt werden, 
weil steuerlich das Zahlungs-
datum massgebend ist.

Pensionskasse
Sofern Sie eine nachgewie-

sene Beitragslücke haben 
(Ihre Pensionskasse weiss Be-
scheid), können Sie noch bis 
zum Jahresende Einkäufe leis-
ten, welche in der nächsten 
Steuererklärung vollumfäng-
lich vom steuerbaren Einkom-
men abgesetzt werden kön-
nen. Zahlen Sie die Beiträge 
spätestens am 15. Dezember 
ein, damit Sie sicher sind, dass 
Ihnen die Beträge noch für 
2011 gutgeschrieben werden. 
Je nach Einkommenshöhe 
kann der sofort eingesparte 
Betrag bis zu 25 Prozent der 
Einzahlung ergeben.

Einzahlung  
in die Säule 3a

Der Maximalbetrag pro 2011 
beträgt für Angestellte (Ehe-
mann und Ehefrau, falls für 
beide zutreffend) je 6682 und 
für Selbstständigerwerbende 
33 408 Franken. Solche Ein-
zahlungen sind vollumfänglich 
steuerlich absetzbar und müs-
sen spätestens am 31. Dezem-

ber bei der Bank oder Versi-
cherung gutgeschrieben sein. 
Aufgepasst: Seit 1. 1. 2008 kann 
über das ordentliche Renten-
alter hinaus mit der Säule 3a 
steuerprivilegiert gespart wer-
den. Wer nach Erreichen des 
Alters 64 (Frauen) oder 65 
(Männer) weiterhin einer Er-
werbstätigkeit nachgeht, darf 
längstens bis Alter 69 (Frauen) 
oder 70 (Männer) abzugsfähi-
ge Einzahlungen leisten und 
den Bezug der Altersleistung 
bis zu diesem Zeitpunkt hin
ausschieben.

Pensionierung
Falls Sie nächstes Jahr pen-

sioniert werden, lohnt es sich 
allenfalls, das Säule-3a-Gut-
haben noch in diesem Jahr zu 
beziehen. Denn für die Be-
rechnung des Steuertarifes 
werden alle Vorsorgekapital-
bezüge (Pensionskasse, Frei-
zügigkeitsguthaben, Säule 3a) 
eines Kalenderjahres zusam-
mengezählt. Aufgrund der 
progressiven Tarife führt dies 
in der Regel zu einer höheren 
Steuerbelastung.

Umzug
Wer auf das Jahresende hin 

umzieht, sollte darauf achten, 
wo er am 31. Dezember seinen 
Wohnsitz hat. Das Datum ent-
scheidet, in welchem Kanton 
und in welcher Gemeinde man 
für das gesamte abgelaufene 
Jahr seine Steuern bezahlt. 
Beispiel: Sie ziehen am 20. De-
zember 2011 von Zug nach Zü-
rich. Sie bezahlen für das Jahr 
2011 Ihre gesamten Steuern in 
Zürich. Der umgekehrte Fall 
gilt sinngemäss. Je nach kanto-
nalem Steuertarif ist mit der 
Anmeldung am neuen Wohn-
ort bis Januar zuzuwarten oder 
die Anmeldung bereits im De-
zember vorzunehmen. Ach-
tung: Der Lebensmittelpunkt 
muss tatsächlich von einem 
Wohnort zu einem anderen 
Wohnort verlegt und allenfalls 
mit geeigneten Unterlagen 
(Mietvertrag) nachgewiesen 
werden. Nur die Papiere zu 
verlegen, funktioniert nicht.

Heirat
Im Kanton Zug gilt, dass bei 

Heirat für die Besteuerung 
während der gesamten Steuer-
periode die Verhältnisse am 
Ende der Steuerperiode, also 
am 31. Dezember, massgebend 
sind. Wer also beispielsweise 
am 15. Dezember 2011 heira-
tet, hat für das gesamte Steuer-
jahr 2011 die Einkünfte und 
das Vermögen zusammenzu-
rechnen und gemeinsam zu 
versteuern. Sind beide voll er-
werbstätig, kann dies aufgrund 
der Steuerprogression zu einer 
spürbaren Mehrbelastung 
führen. Bei einer Hochzeit im 
Januar 2012 können die ge-
samten Einkünfte 2011 ge-
trennt und zu einem tieferen 
Progressionstarif abgerechnet 
werden. Ziehen die Eheleute 
zusammen, so ist für die Be-
steuerung entscheidend, wo 
sich am 31. Dezember der ge-
meinsame Wohnort befindet. 
Dort werden die Eheleute für 
die gesamte Steuerperiode 

Der Autor

Adolf Beeler ist Inhaber der 
Beeler + Beeler Treuhand 
AG in Rotkreuz. Der Steuer-
experte ist auch Autor des 
«Zuger Steuerratgebers». 
Dort findet man viele wei-
tergehende Informationen. 
Der Steuerratgeber ist unter 
www.beeler.ch als kostenlo-
ser Download verfügbar. ( FH )

Abstimmung

Kanton will Steuern senken
Die Zuger stimmen am 
27. November über eine 
Steuersenkung ab. Die 
wichtigsten Punkte im 
Überblick.

Heute können Eltern für die 
Fremd- oder Eigenbetreuung 
jedes Kindes unter 16 Jahren 
3300 Franken abziehen, sofern 
ihr Reineinkommen unter 
76 000 Franken liegt. Neu er-
höht sich sowohl der Fremd-
betreuungs- als auch der 
Eigenbetreuungsabzug auf 
6000 Franken. Zudem entfällt 
die Einkommensschwelle. Die-
ser Abzug kann für jedes Kind 
bis zum vollendeten 14. Alters-
jahr zusätzlich zum allgemei-
nen Kinderabzug von 12 000 
Franken beansprucht werden. 

Ab dem 14. Geburtstag ist nach 
Bundesgesetz kein Betreu-
ungsabzug mehr zulässig. Des-
halb wird neu der allgemeine 
Kinderabzug für Kinder ab 
dem 15. Altersjahr um 6000 
Franken erhöht. Dies ergibt 
einen Abzug von insgesamt 
18 000 Franken. Grund für die 
Erhöhung ist die Tatsache, 
dass die Kosten für ältere Kin-
der erfahrungsgemäss nicht 
ab-, sondern eher zunehmen.

Vom Mietzinsabzug profi-
tiert neu auch der Mittelstand. 
Die bisherige Regelung, wo-
nach Steuerpflichtige bis zu 
einem Reineinkommen von 
76 000 Franken 20 Prozent 
ihrer Wohnkosten, höchstens 
jedoch 7800 Franken abziehen 
können, bleibt bestehen. Neu 
wird darüber hinaus Alleinste-

henden mit einem Reinein-
kommen bis zu 90 000 Franken 
ein Abzug von 2000 Franken 
und Verheirateten mit einem 
Reineinkommen bis zu 180 000 
Franken ein Abzug von 4000 
Franken gewährt.

Die steuerliche Entlastung 
der Mieter erleichtert es zu-
dem, auch mit der Anpassung 
der Eigenmietwerte für Eigen-
tümer von selbst bewohnten 
Häusern und Wohnungen für 
mindestens weitere fünf Jahre 
zuzuwarten.

Nach dem Bundesgesetz 
über die steuerliche Abzugsfä-
higkeit von Zuwendungen an 
politische Parteien vom 
12. Juni 2009 können Privat-
personen bei der direkten 
Bundessteuer Mitgliederbei-
träge und Zuwendungen an 

politische Parteien bis zu 
10 000 Franken von den Ein-
künften abziehen. Im revidier-
ten Zuger Steuergesetz beträgt 
der Maximalbetrag für diese 
Abzüge 20 000 Franken. Neu 
erfolgt der Ausgleich der kal-
ten Progression jährlich.

Die Gewinnsteuer für Unter-
nehmen wird gestaffelt ge-
senkt. Zum einen wird der ein-
fache Steuersatz für die ersten 
100 000 Franken Gewinn, also 
der untere Gewinnsteuersatz, 
von 4 auf 3 Prozent reduziert. 
Zum anderen wird auch der 
über 100 000 Franken hinaus-
gehende obere Gewinnsteuer-
satz in Teilschritten gesenkt: 
2012 von 6,5 auf 6,25 Prozent, 
2013 auf 6 Prozent und 2014 
auf 5,75 Prozent einfache 
Steuer. ( fh )

Kontra

Was Gegner sagen
Gegen das Steuergesetz 
haben die SP-Fraktion 
und die Alternative 
Grüne Fraktion des 
Kantonsrats votiert.

In ihrer Begründung werfen 
sie der Regierung vor, diese 
heize mit der Steuersenkung 
das Wachstum im Kanton noch 
an. Vor allem Reiche würden 
entlastet. So seien seit 2007 vor 
allem die Wohlhabenden und 
grosse, gewinnstarke Unter-
nehmen mit drei Steuergeset-
zesänderungen jährlich um 
140 Millionen Franken entlas-
tet worden. 

Das Steuerpaket sei unaus-
gewogen – beschenkt würden 
primär grosse Kapitalgesell-
schaften mit über 37 Millionen 
Franken. Familien und Mieter 
würden nur mit knapp 15 Mil-

lionen entlastet. Diese Brosa-
men hätten einzig den Zweck, 
diese schlechte Revision der 
Bevölkerung schmackhaft zu 
machen. Besonders stossend 
sei, dass der Kantonsrat 
gegenüber dem regierungsrät-
lichen Vorschlag bei Familien- 
und Mieterabzügen gar noch 
Einsparungen vornahm.

Zuzug von Topverdienern 
lässt die Preise steigen

Weiter heisst es bei den 
Gegnern: Zugs Tiefststeuern 
beschleunigten den Zuzug von 
Topverdienern und steuer-
rechtlich privilegierten Fir-
men. Dies erhöhe die Wohn- 
kosten. Viele Zuger würden in 
andere Kantone abwandern, 
wo ihnen mehr Geld zum Le-
ben bleibe. Insgesamt betreibe 
die Regierung eine «unverant-
wortliche Finanzpolitik».( fh )

«Wer noch vor Weihnachten ans Steuersparen denkt, kann seine Finanzen noch optimieren.» 
Davon ist Steuerexperte Adolf Beeler aus Rotkreuz überzeugt.� Foto PD


